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Nie ohne Europäischem Unfallbericht!
Der Unfallbericht entspricht dem vom europäischen Dachverband der Versicherer 
(„Comité Européen des Assurances“, kurz: CEA) empfohlenen Modell. Er ist für die 
rasche Abwicklung von Autounfällen nützlich und sollte ständig im Auto dabei sein.

Wie verhält man sich nach einem Auto-
unfall auch richtig und was beachtet 
werden muss, damit die Versicherung 
auch bezahlt.

Autounfall im Inland oder Ausland: Was tun?

Unmittelbar nach dem Unfall gelten folgende
Verhaltensregeln: 
Ruhig bleiben, Unfallstelle absichern. Wenn nötig, 
erste Hilfe leisten und die Rettung über die Euro-
Notrufnummer 112

Tipps für weiteres richtiges Verhalten:

Polizei verständigen
Bei Personenschäden muss die Exekutive grund-
sätzlich informiert werden. Bei Sachschäden kann 
meist auf die Polizei verzichtet werden. Funktioniert 
die Verständigung mit dem Unfallgegner nicht klag-
los, bleibt aber keine andere Wahl, als die Exekutive 
einzuschalten. Nach der Amtshandlung sollte man 
sich eine Kopie des Polizeiprotokolls aushändigen 
lassen. 

Daten mit dem Unfallgegner austauschen
Personalien, Fahrzeug- und Versicherungsdaten 
müssen gleich nach dem Zusammenstoß gewech-
selt werden. Jetzt kommt der Europäische Unfall-
bericht ins Spiel: Wenn dieser Bericht von beiden 
Unfallbeteiligten ausgefüllt und unterschrieben 
wird, hilft dies bei der raschen Schadenabwicklung. 
Wichtig ist aber, dass man sich zum Ausfüllen Zeit 
nimmt und nicht in der Hektik falsche Angaben un-
terschreibt. 

Unfallszenario dokumentieren und Beweise 
sichern
Unfallskizze zeichnen, Unfallstelle und -schäden fo-
tografieren, Personalien von Zeugen notieren, auch 
Unfallspuren und -schäden beim Unfallgegner ge-
nau festhalten. Beweisfotos können im Streitfall 
ebenfalls sehr hilfreich sein. 

Keine Dokumente unterschreiben, deren Inhalt 
man nicht versteht und keinesfalls am Unfallort 
(etwa im Unfallbericht) Schuldeingeständnisse 
machen!
„Unfallhelfer“
Vorsicht vor Helfern, die großzügig anbieten, das 
Auto in eine Werkstatt zu schleppen. Das Angebot 
könnte kriminelle Hintergründe haben. 

Unfall mit Mietwagen
Bei einem Unfall mit dem Mietwagen, sofort die 
Mietwagenfirma informieren. Auf keinen Fall auf ei-
gene Faust abschleppen oder reparieren lassen. 
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Meldung an die Haftpflicht-Versicherung
Liegt das Verschulden nicht eindeutig zur Gän-
ze beim Unfallgegner, muss binnen 1 Woche eine 
Meldung an die eigene Haftpflichtversicherung er-
stattet werden. 

Reise-Kaskoversicherung
Wer keine ständige Kaskoversicherung hat, sollte 
für die Auslandsreise eine Reise-Kaskoversiche-
rung abschließen. Sie garantiert, dass man sein 
Geld in allen Fällen rasch bekommt, auch wenn 
man durch einen Unfall völlig unverschuldet zu 
Schaden gekommen ist. 

Schadenersatzforderungen
Übrigens können die Schadenersatzforderungen 
gegenüber der ausländischen Haftpflichtversiche-
rung des Unfallgegners nun bequem in Österreich 
mit einem österreichischen Schadenregulierer ab-
gewickelt werden. Weigert sich die ausländische 
Versicherung, den Schaden zu bezahlen, kann auch 
eine Klage in Österreich eingebracht werden. 

PS: Der Europäischen Unfallbericht 
liegt der Originalpolizze bei, bzw. 
erhalten Sie in unserm Büro.
 

Tipps:  Unbedingt Europäischen Un-
fallbericht am Unfallort ausfüllen, im 
In- und Ausland!

Tipps:
•	 Bei Personenschäden unbedingt die  
	 Polizei zum Unfallort holen!

•	 Wenn Sie Zweifel an der Glaubwürdigkeit  
	 des Unfallgegners haben, ebenfalls die  
	 Polizei verständigen!

•	 Unbedingt Europäischen Unfallbericht am  
	 Unfallort ausfüllen – im In- und Ausland!

•	 Am nächsten Werktag Ihren Versicher- 
	 ungsmakler informieren (telefonisch aus  
	 dem Ausland bzw. persönlich, wenn Sie in  
	 der Nähe sind) und die Schadenmeldung  
	 ausfüllen (Bitte rufen Sie uns nicht vom  
	 Unfallort aus an – wir können Sie leider  
	 nicht vor Ort unterstützen)!
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Eigentlich sollte die Grüne Karte in der 
EU ja schon längst der Geschichte 
angehören - trotzdem kommt es in 

Italien noch immer zu völlig ungerechtfer-
tigten Beschlagnahmungen österreichi-
scher Fahrzeuge, wenn keine gültige Grü-
ne Karte vorgelegt werden kann.

Da die Haftpflichtversicherungen in der 
EU (insbesondere in den ehemaligen Ost-
blockstaaten) früher inhaltlich äußerst 
unterschiedlich waren, wurde vor ewigen 
Zeiten die Grüne Karte eingeführt, wel-
che die Existenz einer aufrechten Haft-
pflichtversicherung bestätigte. Dies wäre 
heute nicht mehr notwendig - denn alle 
EU-Staaten (bzw. deren Exekutivorgane) 
sollten davon wissen, dass in Österreich 
das Vorhandensein des Kennzeichens für 
eine Haftpflichtversicherung bürgt. 

Leider sieht es in der Praxis noch immer 
nicht so aus...

In welche Länder MUSS die 
Grüne Karte mitgenommen 
werden?

Obligatorisch ist das Do-
kument weiterhin bei Fahr-
ten nach Albanien, Bosni-
en-Herzegowina, Belarus, 
Moldawien, Mazedonien, Serbien  
(inkl. Montenegro) und Ukraine. 
Die Grüne Karte ist für den Ko-
sovo nicht gültig. Es muss an 
der Grenze eine eigene Grenz-
versicherung abgeschlossen 
werden. 

Wie ist das mit der Abkürzung für Serbien 
und Montenegro? 

Seit 1.8.2007 lautet die Länderbezeich-
nung für Serbien SRB (statt SCG). Die 
Grünen Karten mit der Länderbezeich-
nung SRB gelten auch in Montenegro. 
Grüne Karten mit der "alten" Länderbe-
zeichnung SCG sind nicht mehr gültig!

A-Pickerl noch immer im Dienst 

Auch das "alte" A-Pickerl hat trotz Euro-
päischer Union noch lange nicht ausge-
dient. Der Aufkleber ist dann nötig, wenn 
kein 'neues' EU-Kennzeichen am Fahr-
zeug angebracht ist. 
Bei Fahrten außerhalb der EU ist ein A-
Pickerl auch zusätzlich zum EU-Kennzei-
chen anzubringen!

Die Grüne Versicherungskarte –
Mitnehmen bei Autoreisen ins Ausland!
Die Grüne Versicherungskarte hat ihren Namen zurecht: Es handelt sich um ein 
grünes Papier, welches als internationale Versicherungskarte dient, die das Vorhan-
densein einer Haftpflichtversicherung für das betreffende Fahrzeug (mit welchem 
man ins Ausland fährt) bestätigt. 

Übrigens: 
Sie können die 
Grüne Versiche-
rungskarte bei uns 
im Büro anfordern! 
Ein Anruf genügt! 
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Reiseversicherung – 
S c h u t z  f ü r  u n t e r w e g s !
Für viele steht der langersehnte 
Jahresurlaub vor der Tür – höchs-
te Zeit, an den Versicherungs-
schutz für die schönste Zeit des 
Jahres zu denken!

3,4 Millionen Österreicher, zwei Drit-
tel der Reisenden, organisieren ihre 
Reisen auf eigene Faust und buchen 
nicht über Reisebüro, sondern mittels 
Telefon, Fax, oder Internet (Quelle 
Statistik Austria).

Viele dieser Reisen werden OHNE Versiche-
rungsschutz unternommen – ein gewagtes 
finanzielles Risiko!

Die wichtigsten Leistungen der Reiseversiche-
rung:

Reisestornoversicherung
Wenn Sie eine bereits gebuchte Reise nicht an-
treten können, verlangen die Veranstalter grund-
sätzlich Stornogebühren. Die Stornoversicherung 
übernimmt unter gewissen Voraussetzungen (etwa 
bei Unfall, Tod oder Krankheit Ihrerseits oder eines 
nahen Angehörigen) die anfallenden Kosten. 

Reisekrankenversicherung
In vielen beliebten Urlaubsländern sind die Kosten 
der Behandlung bei Ärzten oder in Spitälern selbst 
zu bezahlen. Aufgrund der hohen Kosten kann da-
her eine Behandlung sehr teuer kommen. Die Rei-
sekrankenversicherung übernimmt diese Kosten.

Rücktransport
Ein rascher Heimtransport infolge schwerer Krank-
heit oder Unfall ist manchmal aus Ländern mit 
schlechter medizinischer Versorgung notwendig, 
aber ebenfalls sehr teuer. 

Reiseunfallversicherung
Die Reiseunfallversicherung ersetzt finanzielle 
Nachteile nach einem Unfall auf einer Reise. Eine 
Leistung erfolgt zumeist bei verbleibender dauern-
der Invalidität; für den Ersatz der Bergungs- und 
Rückholkosten und für den Todesfall.

Reisegepäckversicherung
Die Reisegepäckversicherung beinhaltet grund-
sätzlich Ihr gesamtes Reisegepäck bzw. alles, was 
Sie am Körper und in der Kleidung tragen, sowie 
die auf der Reise zum persönlichen Gebrauch ge-
kauften Sachen.

Die Reisegepäckversicherung deckt hier Schäden 
aus Diebstahl und Verlust Ihrer Koffer durch die 
Fluglinie!

Tipp: 
Nicht nur eine Reiseversicherung für die 2 Wo-
chen Sommerurlaub abschließen, sondern ei-
nen GÜNSTIGEN Jahresschutz – für Sommerur-
laub, Wochenendtrip, Tagesausflug, Schiurlaub, 
usw.

Für Sie – und Ihre Angehörigen!
Rechtzeitig vor Ihrem Sommerurlaub!

ACHTUNG! KREDITKARTEN!

Viele Kunden sind der Meinung, dass sie 
bereits über ihre Kreditkarte reiseversi-
chert sind. Aus unserer Erfahrung wissen 
wir, dass hier der Versicherungsschutz 
meist unzureichend ist, oft nicht sämtliche 
Familienmitglieder versichert sind bzw. 
die Leistung an verschiedene Auflagen 
gebunden ist (zum Beispiel, wenn man die 
Reise mit der Kreditkarte bezahlt hat).
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1 Innerhalb der Europäischen Union brauche ich keine Reisedo-
kumente mehr. 
Falsch. Reisende müssen sich in der EU sowohl in Staaten mit 

als auch in Staaten ohne Schengenabkommen immer und überall mit 
Reisepass bzw. gültigem Personalausweis ausweisen können. 

2 Mein Führerschein reicht als Reisedokument. 
Falsch. Der nationale Führerschein ist kein gültiges Reise-
dokument. Nur Dokumente wie Reisepass oder Personal-

ausweis werden akzeptiert. 

3 Ich kann überall mit einem bis zu fünf Jah-
ren abgelaufenen Reisepass einreisen. 
Nein, das ist nur bedingt richtig: 

die Länder Belgien, Deutschland, Frankreich, Grie-
chenland, Italien, Kroatien, Liechtenstein, Luxem-
burg, Malta, Monaco, Niederlande, Portugal, San 
Marino, Schweiz, Slowenien, Spanien und Ungarn 
haben diesbezügliche Abkommen mit Österreich. 
Bei Flugreisen kann aufgrund der Beförderungsbe-
stimmungen einiger Airlines (zumeist Billigairlines) 
Passagieren mit abgelaufenem Reisepass die Be-
förderung verweigert werden. Es wird daher gera-
ten, einen gültigen Reisepass oder Personalaus-
weis zu benützen. 

4 Auch mein Personalausweis darf abge-
laufen sein. 
Falsch. Ein Personalausweis muss immer 

gültig sein. 

5 Mit einem gültigen Personalausweis darf 
ich in jedes Land reisen. 
Aktuell akzeptieren 36 Staaten Europas 

den Personalausweis als Reisedokument. Für Rei-
sen außerhalb Europas müssen die jeweiligen Be-
stimmungen bezüglich Reisepass (Auflagen be-
züglich Gültigkeit oder Visumpflicht) berücksichtigt 
werden. 

6 Mit einem Notpass kann ich unbeküm-
mert reisen. 
Nein, der cremefarbene Notpass wird nur 

aufgrund eines bestimmten Anlassfalles (Pass ver-
gessen/verloren/gestohlen...) ausgestellt und ist 
nur eine bestimmte Zeit gültig. 
Eine weitere Hürde lauert bei der Einreise in man-
che Länder, wie z.B. der Türkei: Hier muss bei Ver-
wendung eines Notpasses das für die Einreise be-
nötigte Visum - vor Reisebeginn - am Türkischen 
Generalkonsulat in Wien, Salzburg oder Bregenz 
beantragt werden. Daher gilt: Vor der Abreise bei 
der zuständigen Vertretungsbehörde des Ziellan-
des rückfragen, ob eine Einreise mit dem öster-
reichischen Notpass bzw. der Erhalt eines Sicht-
vermerks in einem solchen Pass bei Ankunft im 
Zielland möglich ist. 

7 Großbritannien und Irland gehören zur 
EU, deshalb werden Reisedokumente bei 
Grenzübertritt nicht kontrolliert. 

Falsch. Beide Länder gehören zwar zur EU, aber 
nicht zum Schengenraum. Daher müssen für ge-
plante Urlaube nach Großbritannien oder Irland 
entweder ein gültiger Reisepass oder Personalaus-
weis bei Grenzübertritt vorgezeigt werden. 

Ärger mit dem Pass – 
Die 10 Pass-Irrtümer
Damit klassische Irrtümer den Urlaub nicht gefährden, räumen 
wir mit den zehn häufigsten Missverständnissen auf:
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8 Wenn ich mal auf einen Sprung zu un-
seren Nachbarn fahre, brauche ich aber 
wirklich nichts mit. 

Leider falsch. Zwar gehören unsere Nachbarn 
Tschechien, Slowakei, Ungarn, Slowenien, Italien, 
die Schweiz und Deutschland dem Schengenraum 
an, dennoch kann immer und überall ein Pass oder 
Personalausweis verlangt werden. Der Führer-
schein reicht nicht als Ausweisdokument! 

9 Wenn die Kinder mit Oma und Opa auf 
Urlaub fahren, brauchen sie keine eige-
nen Reisedokumente. 

Auch das ist ein Irrglaube. Miteingetragene Kinder 
dürfen nur mit der Person aus- und einreisen, in de-
ren Reisepass sie eingetragen sind. Bei Auslands-
reisen mit anderen Begleitpersonen ist ein eigener 
Kinderreisepass erforderlich. 
Übrigens: manche Staaten, wie Estland, Lettland 
oder die USA verlangen für Kinder überhaupt ein 
eigenes Reisedokument. Daher rechtzeitig infor-
mieren!

Achtung!: 

Neue Kindermiteintragungen sind seit dem 
15. Juni 2009 nicht mehr möglich. Bereits 
bestehende Kindermiteintragungen gelten 
nur mehr bis 15. Juni 2012. Ab dann be-
nötigt jedes Kind ein eigenes Reisedoku-
ment. 

10 Unser Haustier kommt mit in den 
Urlaub. Außer Futter brauchen wir 
nichts beachten. 

Nein. Auch der Hund oder die Katze braucht einen 
„Pass“: den EU-Heimtierausweis. Und manche (eu-
ropäische) Länder haben strenge Einreisekriterien! 
Infos dazu am besten beim Tierarzt holen!

Wer hat das nicht schon getan?
Gerade aus dem Urlaub zurückgekommen, flattert 
ein Zahlschein wegen einer im Ausland begange-
nen Verkehrsübertretung ins Haus. Ab in den Pa-
pierkorb damit! 
Früher hatte das keine Konsequenzen. Seit 1. März 
2008 heißt es aber aufpassen, wenn man im EU-
Ausland Verwaltungsübertretungen begeht. Denn 
die verhängten Strafen können jetzt auch in Öster-
reich vollstreckt werden.

Neue Rechtslage
Das neue Verwaltungsstrafvollstreckungsgesetz 
sieht zwar Vollstreckungsmaßnahmen im Heimat-
land erst ab einer Geldstrafe von EUR 70,– vor. Im 
Rahmen der europaweiten Rechtshilfepraxis gibt 
die österreichische Behörde aber auch Daten des 
Fahrzeughalters und -lenkers an das Ausland wei-
ter und unterstützt somit aktiv die Strafverfolgung.

Wichtig: 
Für die Verjährungsfristen gilt nicht etwa österrei-
chisches Recht, sondern das jeweilige nationale 
Recht (z.B. beträgt die Verjährungsfrist für Ver-
kehrsdelikte in der Tschechischen Republik bis zu 
5 Jahre). Auch ein Meiden des Urlaubslandes wird 
in Zukunft nicht mehr helfen, einer Strafe zu entge-
hen, solange sie nicht verjährt ist!

Achtung!
Die österreichische Vollstreckungsbehörde prüft 
bei Erhalt der sog. Bescheinigung einer Straftat 
nicht mehr, ob der Anspruch nach ausländischem 
Recht überhaupt rechtmäßig war! Nur formale Feh-
ler oder Übermittlungsfehler können eine Vollstre-
ckung verhindern.

Grenze 
schützt vor Strafe nicht!

Neue Rechtslage seit 1. März 2008: Geldstrafen aus 
dem EU-Raum auch in Österreich vollstreckbar!

Tipp:
Wenn Sie daher eine Strafverfügung aus dem Ausland erhalten, werfen Sie die-
se keinesfalls weg! Kontaktieren Sie uns: Mögliche rechtliche Hilfe und Unter-
stützung erhalten Sie eventuell aus Ihrem Fahrzeug-Rechtsschutz!
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Private 
Haftpflichtversicherung – 
						        Braucht jeder!

Die Private Haftpflichtversicherung ist 
jedem dringend zu empfehlen, da nach 
Bürgerlichem Gesetzbuch grundsätz-
lich für Schäden in voller Höhe gehaftet 
wird. Besteht keine Absicherung, muss 
der Schädiger den angerichteten Scha-
den aus eigener Tasche bezahlen – und 
das kann sehr teuer werden. 

Die Privathaftpflichtversicherung übernimmt 
Schäden, die die versicherte Person als Pri-
vatperson Dritten zufügt (Sach- und/oder 

Personenschäden). 

Neben dem Versicherungsnehmer sind mitversi-
chert:
Im Rahmen der Haushaltsversicherung sind in  
der Privat-Haftpflichtversicherung mitversichert:
•	 der Ehegatte bzw. der Lebensgefährte 
•	 minderjährige Kinder 
•	 Hausangestellte

Kommt es darüber hinaus zu einem Rechtsstreit, so 
trägt die Haftpflichtversicherung auch diese Kos-
ten. Die Leistungen sind aber mit der vereinbarten 
Versicherungssumme beschränkt.

Nicht versichert bzw. nicht gedeckt sind:

•	 Schäden, die der Versicherungsnehmer im  
	 Rahmen seiner beruflichen Tätigkeit Dritten  
	 zufügt. 
 •	Schäden, die man selbst erleidet und An- 
	 sprüche zwischen Familienangehörigen und  
	 Personen, die Versicherungsschutz aus dem- 
	 selben Versicherungsvertrag haben
•	 Schäden, die man vorsätzlich herbeiführt
•	 Schäden, die durch den Gebrauch eines Kraft- 
	 fahrzeuges herbeigeführt werden (denn dafür  
	 gibt es die Kfz-Haftpflichtversicherung!)
•	 Schäden, die vom Versicherten an fremden  
	 Sachen während der Bearbeitung,  Benütz- 
	 ung, Verwahrung oder Beförderung verur- 
	 sacht werden
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Die Zahl der Einbrüche steigt immer weiter – derzeit wird bereits alle 20 Minuten ir-
gendwo in Österreich eingebrochen. Grund genug, sich mit dem Thema auseinander 
zu setzen. Denn was viele unterschätzen: Nicht nur der materielle, sondern auch der 
emotionale Wert vieler Dinge im eigenen Heim ist oft höher, als einem bewusst ist.

„Ich bin ja versichert ...“
Sich nach dem Motto „Ich bin ja versichert und 
bekomme alles ersetzt“ auf seinen Versicherungs-
schutz zu verlassen, kann verhängnisvoll sein. Denn 
die Versicherung kann zwar den materiellen Scha-
den ersetzen, aber keine ideellen Werte wie lieb ge-
wonnene Erinnerungsstücke – und schon gar nicht 
das verloren gegangene Sicherheitsgefühl zurück-
bringen oder die psychischen Folgen lindern.

„Einbrecher kommen überall rein ...“
Die polizeiliche Erfahrung zeigt, dass die wenigsten 
Einbrecher gut ausgerüstete „Profis“ sind. Meist 
handelt es sich um Gelegenheitstäter, die sich oft 
schon durch einfache, aber wirkungsvolle techni-
sche Sicherungen von ihren Absichten abhalten 
lassen. 
Faktum ist: Sichtbare Sicherungstechnik wirkt  
auf den Täter eher abschreckend als anzie-
hend. Denn Sicherungstechnik bedeutet eine  
längere „Arbeitszeit“ und je mehr Zeit verstreicht, 
desto größer wird das Risiko, ertappt zu werden. 
Für jeden Einbrecher spielen die Faktoren Zeit und 
Arbeitsaufwand eine große Rolle. Je mehr Zeit be-
nötigt wird, um alle Sicherheitsvorkehrungen zu 

So etwas passiert mir nie! Eigentlich denken 
wir uns das alle, aber mehr aus innerer Hoff-
nung, als aus innerer Überzeugung. Denn 

passieren kann leider immer etwas. Schäden durch 
ungebetene Gäste wie Einbrecher und Diebe ent-
stehen – bei steigender Kriminalität und mehr Ge-
legenheitstätern – leider immer häufiger.
Oft prägen verbreitete, aber nicht mehr zeit-
gemäße Vorstellungen das Bild zum Thema 
„Einbruchdiebstahl“. Dies führt häufig zu ei-
nem falschen Sicherheitsgefühl oder wenig 
hilfreichen Schutzmaßnahmen. Sinnvolle Vor-beu-
gung unterbleibt hingegen oft.
Mit den nachfolgenden Tipps möchten wir Ih-
nen zeigen, wie Sie Ihr Eigentum wirksam vor 
Einbrechern schützen können.

„Bei mir ist nichts zu holen ...“
Viele unterschätzen den Wert ihres Besitzes und 
denken, ihr Haus oder ihre Wohnung wäre für Ein-
brecher uninteressant. Irrtum! Einbrecher hoffen 
immer auf lohnende Beute. Sie nutzen günstige 
Gelegenheiten wie schlecht gesicherte Eingangs- 
und Terrassentüren sowie Fenster rigoros aus. 
Aber auch die Anonymität (zum Beispiel in Wohn-
anlagen) kommt ihnen vielfach zugute.

Kriminalstatistik 2009: 

2009 stand Österreich im Banne der 
Einbrecher: 
•	12.259 Mal ist in Wohnungen eingebrochen wor- 
	 den,
•	7.459 Mal suchten Einbrecher Einfamilienhäu- 
	 ser heim. 

Die Aufklärungsquote ist niedrig: 
•	5,4 % der Einbruchsdiebstähle in Wohnun- 
	 gen wurden geklärt, bei den Häusern waren es  
	 9,1 %.
•	Die Anzahl der Wohnungseinbrüche ist 2009  
	 um 6,1 % angewachsen, jene bei den Wohn- 
	 häusern sogar um 32,6 %. 
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in der Urlaubszeit

knacken, desto größer ist die Gefahr, entdeckt zu 
werden. Je mehr Widerstand einem Einbrecher 
entgegengebracht wird, umso uninteressanter  
wird Ihr Eigentum für einen potenziellen Einbre-
cher.
Einbruchrisiken bei Einfamilienhäusern
Neben der Hauseingangstür bieten ungesicherte 
Fenster, Balkon- und Terrassentüren, Kellerfens-
ter und -türen sowie Lichtschächte Einstiegsmög-
lichkeiten bei einem Einbruch. Wenn vorhandene 
Dachfenster über Bäume oder Ähnliches erreichbar 
sind, stellen auch diese potenzielle Gelegenheiten 
für Einbrecher dar.

Einbruchrisiken bei Wohnungen
In Mehrfamilienhäusern sind vor allem Wohnungen 
in den oberen Etagen gefährdet. Die unbeobachte-
te Wohnungstür, an der in höheren Etagen seltener 
Bewohner vorbeigehen, ist besonders zu sichern. 
Für Erdgeschoss, Keller und erste Etagen (oder 
andere von außen leicht erreichbare Bereiche) gel-

ten die gleichen Regeln wie für Einfamilienhäuser: 
Haupt-, Neben- und Kellertüren sowie Kellerfens-
ter, Lichtschächte und sämtliche Fenster im Erd-
geschoss und der ersten Etage sollten gesichert 
werden.
Und sollte trotz aller Vorsicht einmal bei Ihnen ein-
gebrochen werden, ist die Haushalt- oder Eigen-
heimversicherung für Sie da. 
Um sicherzugehen, dass Ihr derzeitiger Versiche-
rungsschutz im Ernstfall ausreicht, fragen Sie ein-
fach uns – wir stehen für Ihre  Rückfragen gerne zur 
Verfügung.
 
Damit Sie sich zu Hause immer sicher fühlen!

Exklusiv für unsere Kunden!

Durch unsere Kooperationen mit der IGV und 
der MPW können wir Ihnen EXKLUSIV attraktive 
Deckungserweiterungen in der Eigenheim- und 
Haushaltsversicherung bieten, wie zum Bei-
spiel:
•	Brandherd gilt generell als mitversichert!
•	Verbesserte Deckungen und Versicherungs- 
	 summen in der Privathaftpflicht!
•	Erhöhte Haftungssummen in der Einbruch- 
	 diebstahlversicherung! 
•	Indirekter Blitzschlag an elektrischen Geräten 
	  zum Neuwert versichert!

Achtung: 
KEIN VERSICHERUNGSSCHUTZ!

•	Eingangstüren, die nur im Schnappschloss zu  
	 sind, gelten aus Versicherungssicht als NICHT  
	 VERSCHLOSSEN!
•	Gekippte Fenster befreien den Versicherer  
	 ebenfalls von der Leistung!

Fazit:
Fenster verschließen und Türen mit dem 
Schlüssel versperren!
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Sind Hauseingang und Treppenhaus ausreichend 
beleuchtet?

Sind an den Eingangstüren Türbeschläge mit Zylin-
derabdeckung angebracht, die von innen
verschraubt sind?

Ist sichergestellt, dass der Schließzylinder nicht 
von außen übersteht?

Ist ein massives, in der Türzarge oder noch besser 
im Mauerwerk verankertes Schließblech
vorhanden?

Sind die Türbänder ausreichend im Türblatt und in 
der Zarge verankert und zusätzlich gesichert?

Ist die Tür mit einem Weitwinkeltürspion ausgestat-
tet?

Sind eine oder mehrere der folgenden Zusatzsiche-
rungen Angebracht:
• Abschließbares Riegelschloss, 
• Mehrfachverriegelung, 
•Querriegel, 
• Türkette? 

Haben die Rollläden der im Erdgeschoss liegenden 
Fenster und der zugänglichen Fenster im Oberge-
schoss eine Sicherung zum Hochschieben?

Können die Fenster zusätzlich verriegelt werden, 
wenn sie geschlossen sind?

Haben die Fenster abschließbare Griffe und einen 
innen umlaufenden Sicherheitsbeschlag mit Pilz-
zapfen? (Ein abschließbarer Fenstergriff alleine ge-
nügt nicht!)

Sind die Türen zu Terrasse und Balkon mit Türhe-
besicherungen versehen oder sonst
zusätzlich wirksam zu verriegeln?

Checkliste gegen Einbruch...
Die folgende Checkliste hilft Ihnen zu mehr Sicherheit im Haus. An dieser Übersicht 
sehen Sie schon, wie vielseitig dieses Thema ist, und wie viele Dinge zur Sicherung 
wichtig sind

Haus-, Wohnungs- und Neben-
eingänge... 

Fenster und Balkontüren...

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
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Sind leicht erreichbare Fenster im 1.Stock so gut 
gesichert wie die Fenster im Erdgeschoss?

Sind Leitern, die als Kletterhilfe dienen könnten ein- 
oder abgeschlossen? 

Ist der Zylinder ausreichend, z.B. durch eine Zylin-
derabdeckung im Türbeschlag gesichert?

Ist das Garagentor, wie an Haus- und Wohnungstür 
mit zusätzlichen Sicherungen oder
einem Stangenschloss ausgestattet?

Ist die Verbindungstür zwischen Garage und Haus 
wie eine Haus-/ Wohnungseingangstür gesichert? 
(ACHTUNG: Nachrüsten von Brandschutztüren nur 
vom Fachmann vornehmen lassen.)

Sind die Garagenfenster wie die Fenster im Haus 
gesichert?

Ist der von außen frei zugängliche Heizoel - Einfüll-
stutzen wirkungsvoll gegen Heizoel Diebstahl ge-
sichert?

Sind Außensteckdosen von innen abschaltbar?

Sind die Zuleitungen für das Außenlicht – möglichst 
Einzelzuleitungen – schwer zugänglich?

Kann vom Schlafzimmer aus die Außenbeleuchtung 
eingeschaltet werden?

Lässt sich die Schlafzimmertür wirkungsvoll von in-
nen verschließen?

Sind die Dachluken-/ fenster mit abschließbaren 
Beschlägen gesichert?

Haben Sie eine Liste Ihrer Wertgegenstände?

Wenn Sie mehr als 50% der Fragen mit  beantwortet haben, sollten Sie sich Gedanken um  
die Sicherung Ihres Eigentums machen.

Fenster und Balkontüren...

Garage…

Sonstige Maßnahmen…

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
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